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Indien ist Schwerpunktland der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Menschen-
rechtssituation ist nach Einschätzung der 
Bundesregierung in ihrem 

Einleitung 
 

8. Bericht über ihre 
Menschenrechtspolitik insbesonders durch 
Verletzungen der wirtschaftlichen und sozia-
len Rechte gegenüber marginalisierten Grup-
pen und Frauen gekennzeichnet. Auch Über-
griffe der Sicherheitskräfte, vor allem bei von 
Umsiedlungen für industrielle Großprojekte, 
sind häufig.   
In seinem Weißbuch zur Entwicklungspolitik 
vom Sommer 2008 zieht das BMZ Bilanz und 
eröffnet zugleich einen Ausblick auf die näch-
sten Jahre. Es will den Dialog mit den Zivil-
gesellschaften der Ankerländer ausbauen und 
diese besser mit Wissenschaft und Wirtschaft 
vernetzen. Weiter hat das BMZ 2008 seinen 
Entwicklungspolitischen Aktionsplan für Men-
schenrechte fortgeschrieben, der die deutsche 
staatliche Entwicklungszusammenarbeit zur 
konsequenten Beachtung und Orientierung an 
Menschenrechten verpflichtet. 
 
 
 

 
 
 
 
Seit 2005 wird das BMZ in dieser Zielsetzung 
durch das GTZ-Vorhaben „Menschenrechte 
umsetzen in der EZ“ unterstützt. In der Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Indien sind  
Menschenrechte insbesondere in den sektora-
len Schwerpunkten Energie, Umwelt und 
nachhaltige Wirtschaftsförderung zu verwirkli-
chen.  
 
 
 
Das vorliegende elektronische  
Info-Tool gliedert sich in vier Teile  
und behandelt  
 
1.  Die wichtigsten internationalen Menschen-

rechtsverträge und ihre Ratifizierung durch 
Indien  

2. Indiens Berichterstattung zur Umsetzung 
von Menschenrechtsabkommen 

3. Interpretation und Operationalisierung 
von Menschenrechten 

4. UN-Menschenrechtsrat und UN-
Sonderberichterstattung 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/MRB8.pdf�
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/MRB8.pdf�
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/MRB8.pdf�
http://www.bmz.de/de/service/infothek/buerger/BMZUeberblick/bmz_weissbuch_2008_II.pdf�
http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/konzepte/konzept155.pdf�
http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/konzepte/konzept155.pdf�
http://www.gtz.de/de/themen/politische-reformen/demokratie-rechtsstaat/14639.htm�
http://www.gtz.de/de/themen/politische-reformen/demokratie-rechtsstaat/14639.htm�
http://www.bmz.de/de/laender/partnerlaender/indien/zusammenarbeit.html#t3�
froehl_die
GIZ Stempel
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1.  Die wichtigsten internationalen 

Die zentralen UN-Menschenrechtspakte 
(chronologisch) 

und das Datum der Ratifikation Indiens 

Menschenrechtsverträge und ihre Ra-
tifizierung durch Indien 
Grundlage des heutigen internationalen 
Menschenrechtsschutzes sind die UN-
Menschenrechtspakte bzw. –konventionen. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von regio-
nalen Menschenrechtsverträgen in Europa, 
Afrika und in Nord- und Südamerika. 
Die UN-Menschenrechtspakte sind rechtsver-
bindliche internationale Verträge, die von 
Indien, wie auch von der Mehrzahl der UN-
Mitgliedsstaaten, ratifiziert wurden. Heute 
haben alle UN-Mitgliedsstaaten mindestens 
einen der neun grundlegenden Menschen-
rechtspakte ratifiziert, und 80% haben sogar 
vier oder mehr ratifiziert. 
 

Anti-Rassismus-Konvention (ICERD) 

Zivilpakt 
Ratifizierung am 3. Dez. 1968 

(ICCPR) 

Sozialpakt 
Ratifizierung am 10. Apr 1979 

(ICESCR) 

Frauenrechts-Konvention 
Ratifizierung am 10. Apr 1979 

(CEDAW) 

Anti-Folter-Konvention 
Ratifizierung am 9. Juli 1993 

(CAT) 

Kinderrechts-Konvention 
Unterzeichnung am 14. Okt. 1997 

(CRC) 

Wanderarbeiter-Konvention 
Ratifizierung am 11. Dez. 1992 

(CMW) 

Behindertenrechtskonvention 
bisher keine Aktivität 

(CRDP) 
Ratifizierung am 01.Okt. 2007  

Konvention gegen das Verschwindenlassen 
(CED) 

Unterzeichnung am 6. Feb. 2007 
 

Stand: Juli 2009  

 
Indien hat also fast alle der grundlegenden 
Menschenrechtspakte ratifiziert.  
Vertragsstaaten haben bei der Ratifizierung 
die Möglichkeit, die Anwendung einzelner Ver-
tragsbestimmungen auszuschließen oder die 

Rechtswirkungen einiger Bestimmungen für 
ihr eigenes Land zu verändern. Indien hat bei 
der Ratifizierung der Frauenrechtskonvention 
eine die Rechte des Paktes einschränkende 
Erklärung abgegeben. So bemerkt Indien zu 
Art. 5 (a) und Art. 16 (1), dass es die vorgese-
hene Bekämpfung von Geschlechterstereoty-
pen und die Gleichheit der Gatten in der Ehe 
nur in dem Umfang durchsetzen wird, wie dies 
ohne Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten der verschiedenen ethnischen und reli-
giösen Gemeinschaften möglich ist. Mit Blick 
auf Art. 16 (2) erklärt Indien, dass es auf 
Grund der Größe des Landes nicht in der La-
ge sein wird, die von der Konvention geforder-
te Registrierung aller Eheschließungen durch-
zusetzen. Die Gültigkeit derartiger 
Erklärungen bzw. Vorbehalte ist allerdings 
dann umstritten, wenn sie dem übergeordne-
ten Ziel einer Konvention (hier: der Gleichstel-
lung der Frau) zuwiderlaufen.  
Zusätzlich zu diesen Verträgen hat Indien, wie 
viele andere Staaten, einige der so genannten 
Fakultativprotokolle unterzeichnet, die die 
Pakte ergänzen. So hat die indische Regie-
rung 2005 beide Fakultativprotokolle zur Kin-
derrechts-Konvention ratifiziert, die die Rechte 
von Kindern in bewaffneten Konflikten und 
das Verbot von Kinderhandel, Kinder-
prostitution und Kinderpornographie regeln. 
Das Fakultativprotokoll II zum Zivilpakt, das 
die Todesstrafe abschafft, hat Indien indes 
nicht ratifiziert. Die Anti-Folter-Konvention 
(ebenso wie die Konvention gegen das Ver-
schwindenlassen) ist bislang von Indien nur 
unterzeichnet, nicht aber ratifiziert worden; 
entsprechend hat Indien auch das 2006 in 
Kraft getretene Fakultativprotokoll zur Anti-
Folter-Konvention, das u.a. ein nationales 
Monitoring von Gefängnissen und Haftanstal-
ten vorsieht, nicht ratifiziert. Auch die Fakulta-
tivprotokolle, die ein Individualbeschwerde-
recht ermöglichen, wie das Fakultativprotokoll 
I zum Zivilpakt und Fakultativprotokoll zur 
Frauenrechtskonvention hat Indien bislang 
nicht ratifiziert.  

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cerd.pdf�
http://www.bayefsky.com/html/cerd_ratif_table.php�
http://www.bayefsky.com/html/cerd_ratif_table.php�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/ccpr_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/ccpr_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cescr_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cescr_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cedaw_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cedaw_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cat_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cat_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/crc_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/crc_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cmw.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cmw_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/cmw_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm�
http://www.bayefsky.com/pdf/disability_ratif_table.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm�
http://www.bayefsky.com/pdf/enforced_ratif_table.pdf�
http://www.bayefsky.com/pdf/india_t2_cedaw.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.2008.II.WP.2_en.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc-conflict.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc-sale.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc-sale.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-death.pdf�
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CAT/cat_op_de.pdf�
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CAT/cat_op_de.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-one.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-one.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-one.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw-one.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw-one.pdf�


 

                                                                              3 

Relevanz für die EZ in Indien 
Mit der Ratifizierung der Menschenrechts-
konventionen ist Indien Verpflichtungen ein-
gegangen, die für innerstaatliche Entwick-
lungsstrategien ein rechtlich bindender 
Handlungsrahmen sind. Indien ist damit ver-
pflichtet, elementare Menschenrechte unmit-
telbar und sofort zu achten und umzusetzen, 
d.h. z.B. Diskriminierung im Zugang zu 
Schulbildung oder Gesundheitsdiensten zu 
unterlassen. Andere menschenrechtliche 
Verpflichtungen sind mit entsprechenden 
Strategien und Maßnahmen schrittweise 
umzusetzen, wie z.B. die Bestimmungen 
zum Recht auf Nahrung, Wasser oder ein 
höchstmögliches Maß an Gesundheit.  
Die deutsche EZ kann im politischen Dialog 
wie auch bei Konsultationen und Regie-
rungsverhandlungen die von Indien einge-
gangenen menschenrechtlichen Verpflich-
tungen thematisieren und diese außerdem 
als Referenzrahmen für die Analyse der 
entwicklungspolitischen Herausforderungen 
sowie für die Ableitung prioritärer Hand-
lungsfelder in den einzelnen Schwerpunkten 
nutzen. 

Ressourcen 
a) Überblick über die Ratifizierungen Indiens 
b) Vertragstexte (deutsch) 
 
 

Neben dem jüngsten Bericht zur Umsetzung 
der 

2.  Indiens Berichtserstattung zur Um-
setzung von Menschenrechtsab-
kommen  
 
Aus der Ratifizierung der UN-Menschen-
rechtspakte folgt eine je nach Konvention  
unterschiedliche, turnusmäßige Berichtspflicht 
zwischen 2-4 Jahren der Staaten an die so 
genannten Vertragsorgane (treaty bodies). 
Diese sind Gremien aus unabhängigen  
Fachleuten, die u.a. über den Umsetzungs-
stand der Konventionen wachen, z.B. die 
Staatenberichte kommentieren. Bedauer-
licherweise gehört auch Indien zu den Staa-
ten, die oft verspätet oder gar nicht berichten.  

Anti-Rassismus Konvention ist Indien 
nunmehr nach 17 Jahren der Berichtspflicht 
unter dem Sozialpakt nachgegangen. 

Staatenberichte Indiens seit 2000 und  
Abschließende Bemerkungen  

(so bereits vorhanden) 

Anti-Rassismus-Konvention (ICERD) 
Staatenbericht vom 26. Jan. 2006 

Abschließende Bemerkung (2007) 

Frauenrechts-Konvention (CEDAW) 
Staatenbericht vom 18. Okt. 2005 
Abschließende Bemerkung (2007) 

Kinderrechts-Konvention (CRC) 
Staatenbericht vom 16. Juli 2003 

Abschließende Bemerkung (2004) 

Sozialpakt  (ICESCR) 
Staatenbericht vom 23. Oktober 2006  

Abschließende Bemerkung ( 2008) 

 
Die Staatenberichte werden in der Regel von 
den Ministerien in den Vertragsstaaten ers-
tellt, sie sind also eine Selbstdarstellung, die 
häufig beschönigend ausfällt. Zum Teil unter 
Heranziehung so genannter Parallelberichte, 
die von NGOs vorgelegt werden, kommen-
tiert das Vertragsorgan dann den Staatenbe-
richt und verfasst die so genannten Ab-
schließenden Bemerkungen (Concluding 
Observations oder Concluding Comments). 
Dabei werden Fortschritte und Ver-
säumnisse festgehalten sowie praxisrelevan-
te Empfehlungen zur besseren Umsetzung 
der Konvention gegeben. Gleich eine Reihe 
von indischen und internationalen NGOs hat 
Parallelberichte zum letzten Staatenbericht 
Indiens unter der Antirassismuskonvention 
eingereicht, in der sie sich u.a kritisch zur 
Behandlung von marginalisierten Gruppen, 
wie die der Dalits und Adivasis, religösen 
Minderheiten und Frauen  äußerten. Auch 
zum Staatenbericht Indiens über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte haben 

http://www.bayefsky.com/html/india_t1_ratifications.php�
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php/_c-578/_nr-1/i.html�
http://www.bayefsky.com/pdf/india_t3_cerd.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cerd.pdf�
http://www.bayefsky.com/reports/india_cerd_c_ind_19_2006.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.IND.CO.19.doc�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cedaw.pdf�
http://www.bayefsky.com/reports/india_cedaw_c_ind_2_3_2005.pdf�
http://www.bayefsky.com/reports/india_cedaw_c_ind_2_3_2005.pdf�
http://www.bayefsky.com/reports/india_cedaw_c_ind_2_3_2005.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf�
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.93.Add.5.En?OpenDocument�
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/35e5ebb72fcfadbac1256e83004a29a8/$FILE/G0440552.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf�
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/25c78c40c4f39209c1257298005b2e23/$FILE/G0740753.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.IND.CO.5.doc�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70-ngos.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/chrgj-hrw.pdf�
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/25c78c40c4f39209c1257298005b2e23/$FILE/G0740753.pdf�
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/25c78c40c4f39209c1257298005b2e23/$FILE/G0740753.pdf�
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mehrere NGOs Schattenberichte (dort s. 
Spalte „Information from other sources“) ab-
geben. Schwerpunktthemen sind dabei bei-
spielsweise neben den Rechten von ethni-
schen Gruppen, Minderheiten und Frauen 
auch die Rechte auf Nahrung, angemesse-
nes Wohnen und Nutzung von Land.  

Relevanz für die EZ in Indien 
Staatenberichte und Parallelberichte können 
der deutsch-indischen EZ zum einen als 
Informationsquelle zur Menschenrechtslage 
aus Sicht der Regierung und der NGOs die-
nen. Zum anderen kann die EZ die Ab-
schließenden Bemerkungen als Referenz-
rahmen, sowohl im Politikdialog als auch im 
Länderkonzept, den Schwerpunktstrategie-
papieren sowie bei der inhaltlich-
strategischen Weiterentwicklung der EZ-
Vorhaben nutzen. So empfiehlt der Sozial-
ausschuss der indischen Regierung Maß-
nahmen zur Abschaffung von Diskrimierung 
und Marginalisierung einzelner Gruppen. 
Diese beinhalten Geschlechtergleichstellung, 
die Gewährung staatlichen Schutzes gege-
nüber Frauen vor häuslicher Gewalt, aber 
auch  Empfehlungen zu einem uneinge-
schränkten Zugang zu Wasser, Bildung und 
dem Gesundheitswesen. 

Ressourcen 
a) Staatenberichte Indiens, und die 
b) Abschließenden Bemerkungen dazu. 
 
 
3.  Interpretation und Operationalisie-
rung von Menschenrechten  

Indische Rechtsprechung 
In den letzten Jahren gab es in Indien zu-
nehmend Musterprozesse, in denen sich 
Klägerinnen und Kläger auf Menschenrechte 
bezogen und Gerichte die Klagen zu Gunsten 
der Klägerinnen und Kläger entschieden ha-
ben. 

 
Ein weiterer wichtiger menschenrechtlicher 
Akteur, der die Rechtsprechung formt, ist die 
indische Nationale Menschenrechts-
kommission. Diese nationale Menschen-
rechtsinstitution verfasst ausführliche Jahres-
berichte zur Menschenrechtslage, hat aber 
auch das Mandat, mutmaßliche Verletzungen 
von Menschenrechten eigenständig zu unter-
suchen und solche den Gerichten vorzule-
gen. Diese Fälle werden regelmäßig auf der 
Homepage der Kommission veröffentlicht.  

Ressourcen 
a) Indische Rechtsprechung zu wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschen-
rechten, (S.39-42) 

Einfluss der Internationalen Menschen-
rechtsverträge auf die nationale indische 
Rechtsprechung 
Der Oberste Gerichtshof Indiens hat in den 
vergangenen Jahren die Bestimmungen der 
Verfassung zunehmend so ausgelegt, dass 
seine Bemühungen erkennbar werden, den 
Rechtsverpflichtungen aus den von Indien 
ratifizierten Internationalen Menschen-
rechtsverträgen besser nachzukommen. 
Dazu bezog sich das Gericht in mehreren 
Fällen auf Artikel 21 der indischen Verfas-
sung, in dem das Recht auf Leben und der 
persönlichen Freiheit niedergelegt ist.  

In einem Fall von 1996 (Chamoli Singh & 
Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Anr., 
1996; 2 SCC 549) und argumentierte das 
Gericht, dass das Recht auf Leben das 
Recht auf Nahrung, Wasser, ein gesunde 
Umwelt, Bildung, medizinische Versorgung 
und Unterkunft beinhalte. In dem Fall Peop-
le’s Union for Civil Liberties vs. Untion of 
India & Ors (2004; 12 SCC 108) ordnete 
das Gericht an, die Schulspeisungen von 
Kindern sowie die Speisungen von Kleinkin-
dern, Schwangeren und Stillenden in vollem 
Umfang durchzuführen.  

Beide Urteile beziehen sich implizit oder 
explizit auf den Sozialpakt und andere inter-
nationale Menschenrechtsdokumente.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs40.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/Gujarat_India40.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/Gujarat_India40.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/FFDAIndia40.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/PeoplesCollectiveIndia.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/ParallelReport_India_FIAN.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/HLRN_India40.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/HLRN_India40.pdf�
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/reports/node/1/state/79�
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/conclobs/node/1/state/79�
http://nhrc.nic.in/�
http://nhrc.nic.in/�
http://www.nhri.net/�
http://www.nhri.net/�
http://nhrc.nic.in/Documents/AR/AR04-05ENG.pdf�
http://nhrc.nic.in/Documents/AR/AR04-05ENG.pdf�
http://nhrc.nic.in/FAQ.htm#no2�
http://nhrc.nic.in/Cases.htm�
http://www.cohre.org/get_attachment.php?attachment_id=2711�
http://supremecourtofindia.nic.in/�
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/in00000_.html�
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/in00000_.html�
http://www.pucl.org/�
http://www.pucl.org/�
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b) Einen kurzen Überblick jüngerer 
Rechtssprechung zum Recht auf Nahrung in 
Indien finden Sie auch hier

Weitere Interpretationen 

.  

Menschenrechtspakte sind eher allgemein 
und abstrakt gehalten. Über die Jahre haben 
die Vertragsorgane Interpretationshilfen für 
den Inhalt und die Ausgestaltung der Rechte 
entwickelt. Diese Interpretationshilfen heißen 
Allgemeine Bemerkungen (General Com-
ments, nicht zu verwechseln mit den oben 
genannten länderspezifischen Concluding 
Observations, den Abschließenden Bemer-
kungen zu den Staatenberichten). Allge-
meine Bemerkungen gibt es zu allen Men-
schenrechtspakten. Anhand konkreter Bei-
spiele verdeutlichen sie die Art der men-
schenrechtlichen Verpflichtungen, also der 
Pflichten zu Achtung, Schutz und Gewähr-
leistung von Menschenrechten. Sie konkreti-
sieren aber auch die zentralen menschen-
rechtlichen Prinzipien: Partizipation und Em-
powerment, Nicht-Diskriminierung und 
Chancengleichheit, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht.  
Daneben haben Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen operationell ausge-
richtete Richtlinien entwickelt, wie zum Bei-
spiel der Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Wohnen die - für Indien relevanten -
Richtlinen zu Zwangsumsiedlung bei Ent-
wicklungsmaßnahmen, sowie die Freiwilligen 
Richtlinien zum Recht auf Nahrung der FAO 
und die Armutsbekämpfungsrichtlinien des 
Hochkommissariats für Menschenrechte. 
Letztere schließen weitgehend an die MDGs 
an. 

Relevanz für die EZ 
Die Allgemeinen Bemerkungen nehmen die 
Erklärungen und Aktionspläne der  
Welt-Konferenzen zu wichtigen EZ-Themen 
auf, z.B. die der Welt-Konferenz zu Bildung 
(Jomtien 1990, Dakar 2000), Nachhaltigkeit 
(Rio de Janeiro 1992) oder Bevölkerung und 
Entwicklung (Kairo 1994). Deshalb können 

die Allgemeinen Bemerkungen und die ope-
rationell ausgerichteten Richtlinien der UN-
Sonderorganisationen eine wichtige Hilfe für 
die EZ bei der Ausarbeitung von Sektorkon-
zepten, Schwerpunktstrategiepapieren und 
für die Programmarbeit sein. Das BMZ ver-
wendet sie als Richtlinie für die menschen-
rechtliche Orientierung seines Sektor-
konzepts Wasser. 

Ressourcen 
Online finden sich alle Allgemeinen Bemer-
kungen in Englisch hier. 

 
4. UN-Menschenrechtsrat und UN-

Sonderberichterstattung  

UN-Menschenrechtsrat 
Indien ist 2006 als Mitglied in den neu ge-
gründeten Menschenrechtsrat (Human 
Rights Council) gewählt worden. Wie alle 
anderen Mitglieder des Rates hat sich Indien 
eine menschenrechtspolitische Selbstverp-
flichtung auferlegt. Unter anderem umfasst 
diese die Einführung von Gender Mainstrea-
ming und partizipativer Haushaltsplanung in 
der nationalen Entwicklungsplanung sowie 
vermehrte Anstrengungen bei der schrittwei-
sen Verwirklichung des Rechts auf Arbeit. 
Alle Mitgliedstaaten des Menschenrechtsra-
tes unterliegen einer menschenrechtlichen 
Überprüfung, dem sogenannten Universal 
Periodic Review (UPR) durch die anderen 
Mitgliedstaaten. Die Berichte der Überprü-
fung Indiens im Mai 2008 – allen voran der 
Endbericht, aber auch der  vorangegangene 
Staatenbericht Indiens sowie die Berichte der 
Vereinten Nationen und der indischen Zivil-
gesellschaft enthalten umsetzungsbezogene  
Empfehlungen. Diese betreffen insbesondere 
die Bekämpfung der Ausgrenzung von Frau-
en und Minderheiten, zu deren wirtschaftli-
cher und sozialer Integration Indien sich z.B. 
mit anderen Ländern über erfolgreise Strate-
gien austauschen solle. Andere Empfehlun-
gen betreffen Kinderarbeit, die Ratifizierung 
der Anti-Folterkonvention sowie die weitere 
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http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/evictions.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/evictions.htm�
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/y9825e/y9825e00.pdf�
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/y9825e/y9825e00.pdf�
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/y9825e/y9825e00.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/docs/poverty_strategies.doc�
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und tatsächliche Einbeziehung der Zivilge-
sellschaft in die Planung und Durchführung 
nationaler Politiken. 

UN-Sonderberichterstattung 
Neben dem Berichtsverfahren an die Ver-
tragsorgane gibt es ein weiteres für die EZ 
nutzbares menschenrechtliches Instrument, 
die so genannte Sonderberichterstattung. Die 
Mandate für die Sonderberichterstattung 
werden vom Menschenrechtsrat erteilt.  
Die Berichte der Sonderberichterstatter/innen 
enthalten konkrete menschenrechtliche Emp-
fehlungen, zum Teil auch Operationalisierun-
gen. So hat der Sonderberichterstatter für 
das Recht auf Gesundheit in einer Reihe von 
Berichten menschenrechtliche Indikatoren für 
das Überleben von Kindern und für 
Reproduktive Rechte aufgestellt, sowie der  
Sonderberichterstatter für das Recht auf an-
gemessene Unterbringung. 
Indien kooperiert generell relativ gut mit den 
UN-Sonderberichterstatter/innen. So wird in 
einem  Sonderbericht  aus jüngerer Zeit das 
Recht auf Gesundheit behandelt, indem 
konkrete Handlungsempfehlungen zur besse-
ren Umsetzung dieses Rechtes  gemacht 
werden. Inhaltlich handelt es sich um die Ver-
ringerung  der Müttersterblichkeit, das Erfas-
sen von Geburten und Todesfällen, sowie die 
Verbesserung der Situation des medizini-
schen Personals. 
In einem weiteren Sonderbericht für das 
Recht auf Nahrung (E/CN.4/2006/44/Add.2) 
konstatiert der Berichterstatter Jean Ziegler, 
dass das indische Wirtschaftswachstum 
marginalisierte Gruppen nicht erreicht habe. 
Öffentliche Ausgaben, so der Sonderberich-
terstatter, sollten u.a. auf landwirtschaftliche 
Kleinbetriebe ausgerichtet werden, um die 
Ernährungssicherheit armer Haushalte zu 
verbessern.  

Der Bericht schließt mit einer Reihe von 
konkreten Handlungsempfehlungen für die 
indische Regierung zur besseren Umsetzung 
des Rechts auf Nahrung.  
Andere Empfehlungen von Ziegler richten 
sich an die international agierende Privatwirt-
schaft (E/CN.4/2006/44) bzw. an Akteure der 
Entwicklungszusammenarbeit 
(E/CN.4/2005/47). Ziegler arbeitet dabei ers-
tmals aus, was die menschenrechtliche Ge-
währleistungspflicht für Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit bedeutet: die-
se seien in der Pflicht, Partnerländer bei der 
schrittweisen Verwirklichung von Menschen-
rechten zu unterstützen („obligation to sup-
port to fulfil“). 

Relevanz für die EZ 
Die EZ kann und sollte an die Selbstver-
pflichtungen Indiens im Rahmen seiner Mitg-
liedschaft im Menschenrechtsrat anknüpfen. 
Darüber hinaus kann die EZ die Empfeh-
lungen aus dem Universal Periodic Review 
und der verschiedenen Sonderberichter-
statter aufnehmen. Im Rahmen der mit Indien 
vereinbarten Schwerpunkte sind dies unter 
anderem die Einbeziehung und spezifische 
Förderung marginalisierter Gruppen  im 
Rahmen von Wirtschaftsförderungspro-
grammen. Auch bei der nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Ressourcen sind die Bedürf-
nisse von Subsistenzlandwirten zur Verwirk-
lichung des Rechtes auf Nahrung zu 
beachten, ebenso bei der Planung groß an-
gelegter Energieprojekte (Umsiedlungen).  

Ressourcen 
a) Alle themenspezifischen Mandate der 
Sonderberichterstatter/innen 
b) Alle indienspezifischen Dokumente der 
Sonderberichterstatter/innen 
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